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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Geschäftsbereich 4 - Zentrale 
Dienstleistungen 
 
Eigenbetrieb WAW (Wasser und Abwasser 
Wuppertal) 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Heike Chen 
563 6134 
 
heike.chen@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

22.10.2019 
 
VO/1015/19 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

12.11.2019 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss 
WAW Empfehlung/Anhörung 
13.11.2019 Hauptausschuss Empfehlung/Anhörung 
18.11.2019 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal 

 
Grund der Vorlage 
 
Bestellung des Wirtschaftsprüfers 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Breidenbach und Partner PartG mbH- Wirtschaftsprüfung Steuerberatung- wird der 
Gemeindeprüfungsanstalt in Herne als Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2019 des 
Eigenbetriebes Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) vorgeschlagen.  
 

 
Einverständnisse 
Entfällt 
 
 
Unterschrift 
 
 
 
 
Dr. Slawig     Dölle 
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Begründung 
 
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der Gemeindeordnung muss der 
Gemeindeprüfungsanstalt in Herne ein Jahresabschlussprüfer vorgeschlagen werden. 
 
Diese erteilt dann dem Eigenbetrieb den Auftrag, einen Prüfungsvertrag mit dem 
Wirtschaftsprüfer abzuschließen. 
 
Die Breidenbach und Partner PartG mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – 
Steuerberatungsgesellschaft hat ein Angebot für die Prüfung abgegeben. Sie hat 
umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Kommunalwirtschaft. 
 
Da enge organisatorische und finanzielle Verflechtungen zwischen WAW und WSW Energie 
& Wasser AG (nachf. WSW) bestehen und die Versorgung mit Trinkwasser durch 
Dienstleistungen der WSW unterstützt wird, ist es sinnvoll, denselben Prüfer zu beauftragen 
wie die WSW. Damit ist gewährleistet, dass keine Informationsverluste entstehen. Deshalb 
sollen Sie auch ein weiteres Jahr (das sechste) beauftragt werden. 
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